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A:  ALLGEMEINES 

Sehr geehrte Mitglieder und Kursteilnehmer*innen, 

nach einigen Wochen Corona bedingter Pause kann das Training nun langsam wieder losgehen. Jedoch 

haben wir einige Auflagen vom Land Baden-Württemberg, die wir berücksichtigen müssen, damit sich 

das Virus nicht wieder stärker ausbreitet. Wenn wir jetzt wieder starten, tun wir das immer noch mit 

der Gefahr, dass sich Menschen in den Trainingseinheiten anstecken können. Damit das Risiko 

möglichst gering ist, haben wir ein Konzept für die verschiedenen Sportstätten (Sportstätten 

benennen) erarbeitet, mit dem wir das sicherstellen wollen. Neben den Raumkonzepten gibt es auch 

entsprechende Abstands- und Hygieneregeln sowie Rahmenbedingungen für das Training. Für uns alle 

ist es nun wichtig, dass sich alle Teilnehmer*innen auch an diese Spielregeln halten, weshalb wir Euch 

mit diesem Informationsschreiben über die Regeln informieren wollen. 

RAUMKONZEPT 

Sportstätte Neue Halle 

B: HYGIENEKONZEPT 

Damit sich alle Teilnehmer*innen an die Regelungen halten, ist es wichtig, dass Ihr euch diese vorab 

zu Hause durchlest. Sollten sich im konkreten Trainingsbetrieb Teilnehmer*innen nicht an die Regeln 

halten, sind die Trainer*innen angehalten die Sportler*innen daran zu erinnern. Bei wiederholten 

Verstößen gegen die Regeln müssen die Teilnehmer*innen vom Training ausgeschlossen werden. 

 
1. Pro Person müssen 10m² in der Halle zur Verfügung stehen.  

2. Für Außenanlagen entfällt bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 die Testpflicht. In den Hallen 

bleibt diese weiterhin bestehen.  

3. Entgegen den Informationen vom 25.05.2021 gilt die Testpflicht für die Kinder bereits ab 6 

Jahren.  

4. Schüler*innen können bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 auch einen von der Schule 

bescheinigten negativen Test vorlegen, der nicht älter als 60 Stunden ist. Bei Erwachsenen darf 

der Test nach wie vor nicht älter als 24h sein.  

5. Gemäß der neuen CoronaVO Sport dürfen die Duschen, Umkleiden und Toiletten 

uneingeschränkt genutzt werden.  

6. In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort sowie Übungsleiter, 

TN-Name, Anschrift oder Mailadresse, Telefon) durch den/die Übungsleiter*in zu führen, damit 

bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden oder eines*r Übungsleiter*in die 

Infektionskette zurückverfolgt werden kann. Beim Auftreten eines positiven Falls werden die 

Daten an das Gesundheitsamt weitergegeben! 

7. Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine 
Teilnahme nicht möglich.  
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8. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen 
(gerechnet ab dem Tag der Erkrankung) und mit ärztlichem Attest wieder am Training 
teilnehmen. Der/die Übungsleiter*in hat dies vor jedem Training abzufragen.  

 

RAUMKONZEPT 

Sportstätte Alte Halle 

B: HYGIENEKONZEPT 

B: HYGIENEKONZEPT 

Damit sich alle Teilnehmer*innen an die Regelungen halten, ist es wichtig, dass Ihr euch diese vorab 

zu Hause durchlest. Sollten sich im konkreten Trainingsbetrieb Teilnehmer*innen nicht an die Regeln 

halten, sind die Trainer*innen angehalten die Sportler*innen daran zu erinnern. Bei wiederholten 

Verstößen gegen die Regeln müssen die Teilnehmer*innen vom Training ausgeschlossen werden. 

 

1. Pro Person müssen 10m² in der Halle zur Verfügung stehen.  

2. Für Außenanlagen entfällt bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 die Testpflicht. In den 

Hallen bleibt diese weiterhin bestehen.  

3. Entgegen den Informationen vom 25.05.2021 gilt die Testpflicht für die Kinder bereits ab 6 

Jahren.  

4. Schüler*innen können bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 auch einen von der Schule 

bescheinigten negativen Test vorlegen, der nicht älter als 60 Stunden ist. Bei Erwachsenen 

darf der Test nach wie vor nicht älter als 24h sein.  

5. Gemäß der neuen CoronaVO Sport dürfen die Duschen, Umkleiden und Toiletten 

uneingeschränkt genutzt werden.  

6. In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort sowie 

Übungsleiter, TN-Name, Anschrift oder Mailadresse, Telefon) durch den/die Übungsleiter*in 

zu führen, damit bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden oder eines*r 

Übungsleiter*in die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. Beim Auftreten eines 

positiven Falls werden die Daten an das Gesundheitsamt weitergegeben! 

7. Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine 

Teilnahme nicht möglich.  

 

8. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen 

(gerechnet ab dem Tag der Erkrankung) und mit ärztlichem Attest wieder am Training 

teilnehmen. Der/die Übungsleiter*in hat dies vor jedem Training abzufragen.  
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Solltet Ihr Fragen haben, wendet Euch bitte zunächst an Eure Trainer oder direkten Ansprechpartner 

in der Abteilung/im Verein. Auf diesem Wege sagen wir Euch allen schon jetzt Danke dafür, dass Ihr 

diese nicht alltägliche Situation so annehmt. Wollen wir hoffen, dass sich die Situation in den nächsten 

Wochen weiter entspannt, dabei unsere Teilnehmer, Sportler und Mitglieder gesundheitlich geschützt 

bleiben, Ihr aber auch das lang ersehnte gute Gefühl beim und nach Sporttreiben wieder spürt. Denn 

auch das ist ein wichtiger Baustein, gesund zu bleiben.  

Mit der Teilnahme am Sportangebot seid Ihr einverstanden, dass der Turnverein Opfingen eure Daten 

im Falle einer Corona-Infektion in der Gruppe an das Gesundheitsamt weitergeben darf. 

Freiburg, 07.06.2021  


